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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/61/422/Add.6)] 

61/203. Internationales Jahr der biologischen Vielfalt 2010 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf das die Erhaltung der biologischen Vielfalt betreffende Kapitel 15 
der von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiede-
ten Agenda 211, 

 sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt2, das von 
einhundertachtundachtzig Staaten und einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion ratifiziert wurde, und auf das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit 
zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt3, 

 unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung eingegangene 
Verpflichtung auf eine wirksamere und kohärentere Verwirklichung der drei Zielsetzungen 
des Übereinkommens und auf das Ziel, den gegenwärtigen Rückgang der biologischen Viel-
falt bis 2010 erheblich einzudämmen, 

 sowie unter Hinweis auf den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)4, 

 ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20055,  
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 unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die Umsetzung der im Zusammenhang mit dem 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt eingeleiteten Globalen Initiative für Kommu-
nikation, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit zu beschleunigen, 

 besorgt über den anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt und anerkennend, dass 
es beispielloser Anstrengungen bedürfte, um den Rückgang der biologischen Vielfalt bis 
2010 erheblich einzudämmen, 

 höchst besorgt über die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Aus-
wirkungen des Verlusts der biologischen Vielfalt, namentlich die Beeinträchtigung der Er-
reichung der Millenniums-Entwicklungsziele, und die Notwendigkeit betonend, konkrete 
Maßnahmen zu verabschieden, um diesen Trend umzukehren, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten der Millenniums-Bewertung der Ökosysteme6, 

 sich dessen bewusst, dass wirksame Bildungsmaßnahmen erforderlich sind, um das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Verwirklichung der dreifachen Zielsetzung des Über-
einkommens und des für 2010 gesetzten Ziels betreffend die biologische Vielfalt zu wecken, 

 1. erklärt das Jahr 2010 zum Internationalen Jahr der biologischen Vielfalt; 

 2. benennt das Sekretariat des Übereinkommens über die biologische Vielfalt als 
Koordinierungsstelle für das Internationale Jahr der biologischen Vielfalt und bittet das Se-
kretariat, mit anderen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, multilateralen 
Umweltübereinkünften, internationalen Organisationen und anderen Interessenträgern zu-
sammenzuarbeiten, damit die Frage des anhaltenden Verlusts der biologischen Vielfalt er-
höhte internationale Aufmerksamkeit erfährt; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten, die Einsetzung von Nationalkomitees für das Interna-
tionale Jahr der biologischen Vielfalt zu erwägen; 

 4. ermutigt die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger, das Internationale Jahr 
der biologischen Vielfalt zu nutzen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen 
Vielfalt durch die Förderung von Maßnahmen auf lokaler, regionaler und internationaler 
Ebene zu schärfen; 

 5. bittet die Mitgliedstaaten und die zuständigen internationalen Organisationen, 
die von den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, 
den Binnenentwicklungsländern und den kleinen Inselentwicklungsländern, und den Trans-
formationsländern durchzuführenden Aktivitäten zu unterstützen; 

 6. bittet die zuständigen internationalen Organisationen sowie die Sekretariate der 
einschlägigen globalen und regionalen Umweltübereinkünfte, die Koordinierungsstelle für 
das Internationale Jahr der biologischen Vielfalt über die im Hinblick auf die erfolgreiche 
Verwirklichung des Ziels des Jahres unternommenen Anstrengungen zu unterrichten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

83. Plenarsitzung  
20. Dezember 2006 

_______________ 
6 In Englisch verfügbar unter http://millenniumassessment.org. 


